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VOM WIRTSCHAFTSGESPRÄCH
ZUR WIRTSCHAFTLICHEN 
MITBESTIMMUNG
Ein Ratgeber für Betriebsrätinnen und Betriebsräte



Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Der Betriebsrat hat als gewähltes Organ die Interessen der Beschäftigten gegen-
über der Geschäftsleitung und gegenüber den Eigentümern/-innen des Unter-
nehmens zu vertreten.

Dass ihm dabei im personellen Bereich zahlreiche Mitwirkungs- und Mitbestim-
mungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, ist allgemein bekannt. Weniger be-
kannt ist, dass der Betriebsrat auch in betriebswirtschaftlichen Fragen wesentli-
che Mitwirkungsrechte hat.

Steht es um unser Unternehmen so schlecht, wie die Geschäftsführung immer 
sagt? Sind die Personalkosten tatsächlich höher als bei der Konkurrenz? Ist eine 
Prämie für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wirklich nicht finanzier-
bar? Sind die beabsichtigten Einsparungen beim Personal notwendig und ziel-
führend?

Damit der Betriebsrat solche Fragen fundiert beantworten kann, stehen ihm 
zahlreiche Informationen über das Unternehmen zu. Ob Daten zur wirtschaftli-
chen Lage des Unternehmen, ob Informationen über geplante Investitionen oder 
über sonstige Maßnahmen zur Hebung der Wirtschaftlichkeit des Betriebes – der 
Betriebsrat muss von der Geschäftsleitung regelmäßig informiert werden.

In der betrieblichen Praxis sind diese Informationen meist sehr wertvoll. Sie lie-
fern die entscheidenden Argumente bei Verhandlungen mit dem Management 
– etwa über den Personalstand, über die richtige Einstufung der Beschäftigten 
oder über die Zuerkennung von Prämien.
 
Durch seine wirtschaftlichen Mitwirkungsrechte gewinnt der Betriebsrat einen 
wesentlich größeren  Handlungsspielraum. Er wird zum Verhandler auf Augen-
höhe, der bis in die Einzelheiten mitreden kann und genau weiß, was sich im 
Unternehmen abspielt.

Mit der vorliegenden Broschüre bietet die Arbeiterkammer Oberösterreich einen 
praxisorientierten Ratgeber an. Wir freuen uns, wenn er intensiv genutzt wird!

Dr. Josef Moser, MBA Dr. Johann Kalliauer
AK-Direktor  AK-Präsident
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Der Betriebsrat ist bei seiner Tätigkeit 
immer wieder mit Anforderungen 
und Aufgaben konfrontiert, die aktuel-
le Informationen über die wirtschaftli-
che Entwicklung und Lage des Unter-
nehmens voraussetzen. Gerüstet mit 
diesem Wissen kann der Betriebsrat 
seiner Rolle als innerbetrieblicher Ex-
perte umfassend gerecht werden.

Beurteilung von Aussagen der Ge-
schäftsleitung

Die Kombination aus dem Wissen da-
rüber, was sich im eigenen Unterneh-
men tut, mit jenen Informationen, die 
der Betriebsrat aus der Nutzung der 
wirtschaftlichen Mitwirkungsrechte 
gewinnen kann, versetzen ihn in die 
Lage, Behauptungen der Geschäftslei-
tung kritisch zu beurteilen.
 
Häufige Fragen lauten: Sind die Perso-
nalkosten im letzten Jahr tatsächlich 
so stark gestiegen? Beruhen die Steige-
rungen zu einem großen Teil auf rein 
buchhalterischen Maßnahmen? Lie-
gen die eigenen Personalkosten tat-
sächlich höher als jene der Konkur-
renz? Wurde der Gewinn aus dem 
letzten Jahr wirklich vor allem für In-
vestitionen verwendet? Wurde viel-
leicht doch zusätzlich eine beträchtli-
che Summe an die Eigentümer/-innen 
ausgeschüttet? Sind die angedrohten 

Personaleinsparungen wirklich not-
wendig? Liegt der Hauptgrund für das 
schlechtere Ergebnis vielleicht ganz 
woanders?  

Durch die wirtschaftlichen Mitwir-
kungsrechte können erfahrene Be-
triebsratsmitglieder ihre eigene Sicht 
der Dinge gewinnen und entspre-
chend reagieren.

Grundlage für innerbetriebliche 
Verhandlungen

Zur Betriebsratsarbeit gehören auch 
innerbetriebliche Verhandlungen, für 
die betriebswirtschaftliche Informatio-
nen eine wichtige Grundlage darstel-
len. Man denke hier etwa an  
Verhandlungen über notwendige Per-
sonalaufnahmen, über richtige Lohn- 
und Gehaltseinstufungen oder über 
Erfolgsprämien.

Grundlage für Mitarbeiterbeteiligungs-
modelle

Wird im Unternehmen die Beteili-
gung der Beschäftigten am Kapital des 
Unternehmens diskutiert (z.B. in Form 
von Mitarbeiter-Aktien-Modellen oder 
von stillen Beteiligungen), ist eine Prü-
fung der wirtschaftlichen Lage des Un-
ternehmens unumgänglich. Denn 
wenn die Beteiligung erfolgt und das 

WOZU WIRTSCHAFTLICHE 
MITWIRKUNGSRECHTE?
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Unternehmen später insolvent wird, 
droht nicht nur der Verlust des Ar-
beitsplatzes, sondern auch der Verlust 
des investierten Mitarbeiterkapitals. 
Außerdem muss geprüft werden, ob 
sich für die Beschäftigten eine Beteili-
gung überhaupt rentiert.

Mitwirkung bei der Budgeterstellung 
und Planung

Das Arbeitsverfassungsgesetz (§ 108 
ArbVG) fordert den Betriebsrat auf, im 
Zusammenhang mit der Erstellung 
von Erzeugungs-, Investitions-, Absatz-, 
Personal- und anderen Plänen Anre-

gungen und Vorschläge zu erstatten, 
um damit zum allgemeinen wirt-
schaftlichen Nutzen sowie im Interes-
se des Betriebes und der Arbeit-
nehmer/-innen die Wirtschaftlichkeit 
und Leistungsfähigkeit des Betriebes 
zu fördern. 

Eine sinnvolle aktive Mitwirkung bei 
der Planung und Budgeterstellung 
setzt jedoch voraus, dass der Betriebs-
rat über die betriebswirtschaftliche Si-
tuation des Unternehmens und dessen 
tatsächliche Gegebenheiten sehr gut 
informiert ist.
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Beurteilung von Reorganisations- und 
Sanierungskonzepten

Im Unternehmensalltag ist nicht im-
mer alles eitel Wonne. Schlüsselkun-
den werden zahlungsunfähig, Billig-
konkurrenten drängen auf den Markt, 
bei der eigenen Produktion häufen 
sich Qualitätsmängel und Ausschuss – 
solche und ähnliche Probleme sind 
keine Seltenheit.

Als Reaktion darauf legt die Geschäfts-
leitung dem Betriebsrat oft Reorgani-
sations- oder Sanierungskonzepte vor. 
Letztere können nur dann sinnvoll auf 
ihre Plausibilität, ihre Machbarkeit 
und ihre mögliche Folgen für die 
Arbeitnehmer/-innen hin beurteilt 
werden,  wenn der Betriebsrat ein  
Experte mit betriebswirtschaftlichem 
Wissen ist.

Früherkennung von Krisen 

Noch eine weitere Anwendungsmög-
lichkeit für die wirtschaftlichen Mit-
wirkungsrechte des Betriebsrates muss 
erwähnt werden, nämlich die Früher-
kennung von Krisen.

Studien des Kreditschutzverbandes 
(KSV) zeigen, dass mehr als 80 Prozent 
aller Insolvenzen hausgemacht sind, 
also durch Schwächen, falsche Ent-
scheidungen oder Fahrlässigkeit der 
Geschäftsleitung oder durch mangeln-
des Eigenkapital bei der Unterneh-
mensfinanzierung verursacht werden.

Unternehmenskrisen sind meist keine 
plötzlich auftretenden Ereignisse, son-
dern zeichnen sich oft schon jahrelang 
ab. Für die Früherkennung dieser Kri-
sen sind die wirtschaftlichen Mitwir-
kungsrechte sehr geeignet.
 
In Handelsbetrieben, Banken und Ver-
sicherungen mit mindestens 30 
Arbeitnehmer/-innen, in sonstigen Be-
trieben mit mindestens 70 
Arbeitnehmer/-innen sowie in allen 
Industrie- und Bergbaubetrieben hat 
der Betriebsrat einen gesetzlichen An-
spruch auf den jährlichen Jahresab-
schluss. Diese Jahresabschlussdaten, 
regelmäßig analysiert,  stellen eine 
gute Grundlage für die Früherken-
nung von Krisen dar. 



STATEMENTS ZUR 
WIRTSCHAFTLICHEN MITWIRKUNG

„Wirtschaftliche Daten aus dem Betrieb bilden den 
Grundstein für eine professionelle Zusammenarbeit mit 
der Geschäftsführung. Nur wenn man die Zahlen auch 
versteht, kann man als Betriebsrat in wirtschaftlichen An-
gelegenheiten mitwirken und mitbestimmen. Dadurch 
wird ein vernünftiger Interessenausgleich zwischen  
Beschäftigten und Arbeitgeber wesentlich erleichtert.“

„Wer nicht viel weiß, muss vieles glauben! Der Druck auf 
die Kolleginnen und Kollegen wird ständig größer, über-
wiegend mit dem Vorwand, dass es dem Betrieb wirt-
schaftlich nicht so gut geht. Wir als Betriebsratsmitglieder 
verstehen die Bilanzen unseres Unternehmens durch die 
Kurse der AK sehr gut und können damit dem ungerecht-
fertigten Druck der Geschäftsleitung entgegentreten.“
 

„Wirtschaftliche Mitbestimmung ist schlicht deswegen 
notwendig, weil alle am Wirtschaftsleben Beteiligten die 
Konsequenzen der Entscheidungen tragen müssen und 
daher auch in die Entscheidungsfindung einzubinden 
sind. Es ist mir ein großes Anliegen, dass hierbei nicht nur 
die betriebliche, sondern auch die überbetriebliche Mitbe-
stimmung einbezogen wird, um gesamtgesellschaftliche 
Interessen gegenüber betrieblichen Einzelinteressen wah-
ren zu können.“
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Franz Damhofer
Betriebsrat der Firma Weber-Hydraulik GmbH, Losenstein

Sabine Ameshofer
Betriebsrätin der Firma EurothermenResort GmbH, Bad Schallerbach

Christian Buchinger
Früherer Betriebsrat der Firma E+E Elektronik GmbH, Engerwitzdorf



Welche wirtschaftlichen Mitwirkungs-
rechte hat ein Betriebsratsmitglied? 
 
Das Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) 
sieht vier Grundansprüche vor:

 das Recht auf laufende regelmäßige 
Information

 das Recht auf Beratungsgespräche
 das Recht auf relevante Unterlagen 

sowie
 das Recht auf Intervention beim  

Arbeitgeber (Betriebsinhaber), bei 
Behörden und bei Interessenvertre-
tungen.

Im § 108 ArbVG werden die wirt-
schaftliche Mitwirkung und Mitbe-
stimmung konkretisiert: Sie bezie-
hen sich einerseits auf die aktuelle 
Lage, andererseits aber auch auf die 
künftige Entwicklung des Betriebes.

Nach § 108 ArbVG  hat der Arbeitge-
ber (Betriebsinhaber) das Betriebsrats-
gremium 

 über die wirtschaftliche und finan-
zielle Lage des Betriebes sowie die 
voraussichtliche Entwicklung,

 über Art und Umfang der Erzeu-
gung, den mengen- und wertmäßi-
gen Absatz, über den aktuellen Auf-
tragsstand sowie 

 über Investitionsvorhaben

zu informieren.
 
Auf Verlangen hat die Geschäftslei-
tung mit der Betriebsratskörperschaft 
über diese Informationen zu beraten. 
Darüber hinaus sollte der Betriebsrat 
besonders in Zusammenhang mit der 
Erstellung von Wirtschaftsplänen für 
die Erzeugung oder Produktion, für 

WIRTSCHAFTLICHE MITWIRKUNG: 
RECHTSGRUNDLAGEN IM 
ARBEITSVERFASSUNGSGESETZ 
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„Um als Betriebsrat wirtschaftlich mitgestalten zu kön-
nen, ist es wichtig, rechtzeitig die dafür nötigen Informa-
tionen einzufordern. Diese Informationen geben uns Be-
triebsräten die Möglichkeit zu agieren, anstatt zu 
reagieren, und dadurch zum kompetenten Gesprächs-
partner zu werden, der auch angehört wird.“

Stefan Wolkerseder
Betriebsrat der Firma Vishay Semiconductor (Austria) GmbH, Vöcklabruck
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Investitionen sowie für 
Personal(ressourcen) Anregungen 
und Vorschläge bei der Geschäftslei-
tung einbringen. Auf Verlangen sind 
dem Betriebsrat die dafür erforderli-
chen Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen.

Ergänzend dazu findet sich im § 108 
ArbVG auch ein rechtlich verankertes 
„Informations- und Beratungsrecht 
in Konzernen im Sinne des Aktienge-
setzes bzw.  GmbH-Gesetzes“: Der Ar-
beitgeber (Betriebsinhaber) hat den 
Betriebsrat auf dessen Verlangen über 
alle geplanten und in Durchführung 
begriffenen Maßnahmen seitens des 
Mutterunternehmens gegenüber den 
Tochterunternehmen zu informieren, 
wenn es sich um Betriebsänderungen 
oder ähnliche wichtige Angelegenhei-
ten handelt, die erhebliche Auswir-
kungen auf die Beschäftigten des eige-
nen Betriebes haben. 

Von großer Bedeutung ist auch jene 
Regelung in § 108 ArbVG, wonach der 
Arbeitgeber (Betriebsinhaber)
 

 in Handelsbetrieben, Versiche-
rungsunternehmen und Banken 
mit mindestens 30 Arbeitnehmern/-
innen,

 in sonstigen Betrieben mit mindes-
tens 70 Arbeitnehmern/-innen so-
wie

 in Industrie- und Bergbaubetrieben

dem Betriebsrat jährlich (spätestens ei-
nen Monat nach Erstellung) eine  

Abschrift des Jahresabschlusses (Bi-
lanz, Gewinn- und Verlustrechnung) 
samt Anhang zu übermitteln hat. Die 
Betriebsratskörperschaft hat damit in 
den genannten Fällen ein einklagbares 
Recht auf Herausgabe des Jahresab-
schlusses.

Ist in einem Konzern ein (konsolidier-
ter) Konzernabschluss zu erstellen, hat 
der Betriebsinhaber der Konzernver-
tretung (oder falls diese nicht errichtet 
ist, dem Zentralbetriebsrat bzw. dem 
Betriebsrat des Mutterunternehmens) 
diesen Konzernjahresabschluss auszu-
händigen. 

Dies ist insofern von Bedeutung, da 
der einzelgesellschaftliche Jahresab-
schluss im Konzernverbund häufig 
durch interne Konzerngepflogenhei-
ten, wie zum Beispiel Verrechnungs-
preise, stark an Aussagekraft verlieren 
kann und dann erst die zusammenge-
fasste Bilanz den wahren Überblick 
über die wirtschaftliche Lage des Kon-
zerns gibt.
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Über Betriebsänderungen muss 
informiert werden

Besonders wichtig sind die Informa-
tions- und Beratungsrechte in Zusam-
menhang mit geplanten Betriebsände-
rungen nach § 109 ArbVG, wie etwa

 die Einschränkung oder Stilllegung 
des gesamten Betriebs oder von Be-
triebsteilen

 die Verlegung des Betriebs oder von 
Betriebsteilen

 die rechtliche Verselbständigung, 
der Zusammenschluss mit oder die 
Aufnahme von Betrieben oder Be-
triebsteilen

 die Änderung des Betriebszwecks, 
der Betriebsanlagen, der Arbeits- 
und Betriebsorganisation oder der 
Filialstruktur

 die Einführung neuer Arbeitsme-
thoden oder die Einführung von 
Rationalisierungs- und Automati-
sierungsmaßnahmen von erhebli-
cher Bedeutung oder

 die Änderung der Rechtsform oder 
der Eigentumsverhältnisse.

Sind Betriebsänderungen geplant, hat 
der Arbeitgeber (Betriebsinhaber) den 
Betriebsrat entsprechend zu informie-
ren. Dieses spezielle Informationsrecht 
ist dabei als Bringschuld ausgestaltet, 
das heißt, der Arbeitgeber (Betriebsin-
haber) muss seiner Informations-
pflicht von sich aus ohne Aufforde-
rung durch den Betriebsrat 
nachkommen.

Die Informationspflicht des Arbeitge-
bers (Betriebsinhabers) setzt hier be-
reits am Beginn des Planungsstadiums 
der Maßnahmen an, also vor der Ent-
scheidung über die Durchführung 
und lange bevor mit der Umsetzung 
einer geplanten Maßnahme im Be-
trieb begonnen wird.

Die Information sollte die Gründe, 
den Umfang und die mögliche Aus-
wirkung der in Aussicht genommenen 
Maßnahme auf die Arbeitnehmer/ 
-innen enthalten, weiters auch die zeit-
liche Abfolge der in Aussicht genom-
menen Veränderung. Denn ohne das 
Wie und Warum würde das vorgesehe-
ne Recht des Betriebsrates, Vorschläge 
zur Verhinderung, Beseitigung oder 
Milderung von für die Arbeitnehmer 
/-innen nachteiligen Folgen zu erstat-
ten, ins Leere gehen.

Bringt eine Betriebsänderung wesent-
liche Nachteile für alle oder erhebli-
che Teile der Belegschaft mit sich, so 
können in Betrieben, in denen dau-
ernd mindestens 20 Arbeitnehmer/-
innen beschäftigt sind, Maßnahmen 
zur Verhinderung, Beseitigung oder 
Milderung dieser Folgen durch eine 
erzwingbare Betriebsvereinbarung 
(Sozialplan) geregelt werden.

Beispiele für wesentliche Nachteile 
sind dabei etwa die Entgeltkürzung, 
der Verlust des Arbeitsplatzes, die Ver-
längerung des Arbeitsweges, die Ver-
setzung und der Abbau freiwilliger 
Sozialleistungen. 



Der Betriebsrat soll dem Arbeitgeber 
auf die Finger schauen

Nach § 89 ArbVG haben die Betriebs-
ratsmitglieder das Recht, die Einhal-
tung der die Beschäftigten betreffen-
den Rechtsvorschriften zu überwachen.
 
Dem Betriebsrat stehen dabei vor al-
lem folgende Befugnisse zu:

 die Einsicht in die Aufzeichnungen 
über die Bezüge der Arbeitnehmer/-
innen und in die Berechnungs-
grundlagen (zum Beispiel Arbeits-
zeitaufzeichnungen)

 die Kontrolle und Überprüfung der 
Bezüge und ihrer Auszahlung

 die Überwachung der Einhaltung 

der geltenden Kollektivverträge, Be-
triebsvereinbarungen und sonsti-
gen arbeitsrechtlichen Vereinba-
rungen sowie 

 die Überwachung der Einhaltung 
der Vorschriften zum Arbeitneh-
merschutz, zur Berufsausbildung 
und zur Sozialversicherung.

Allgemeines Informationsrecht des 
Betriebsrates

Der Arbeitgeber (Betriebsinhaber) ist 
nach § 91 ArbVG verpflichtet, dem Be-
triebsrat in allen Angelegenheiten, die 
die wirtschaftlichen, gesundheitlichen, 
sozialen und kulturellen Interessen 
der Arbeitnehmer/-innen berühren, 
Auskunft zu erteilen.
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Weiters ist er verpflichtet, dem Be-
triebsrat mitzuteilen, welche Arten 
von personenbezogenen Daten auto-
mationsunterstützt aufgezeichnet und 
wie diese Daten verarbeitet und über-
mittelt werden.

Das allgemeines Informationsrecht ist 
ein eigenständiges Recht. Es ermög-
licht dem Betriebsrat, auf betriebliche 
Entwicklungen zu reagieren und Aus-
wirkungen abzuklären – das bedeutet 
auch unliebsamen Überraschungen 
vorzubauen.

Aus der Formulierung „Auskunft zu 
erteilen“ ergibt sich, dass diese Infor-
mationspflicht des Arbeitgebers (Be-
triebsinhabers) erst durch das Infor-
mationsverlangen des Betriebsrates 
ausgelöst wird

Arbeitgeber ist zum Wirtschaftsge-
spräch verpflichtet

Nach § 92 ArbVG ist der Arbeitgeber 
(Betriebsinhaber) verpflichtet, mit 
dem Betriebsrat vierteljährlich und 
auf Verlangen sogar monatlich ein Be-
ratungsgespräch – auch Wirtschaftsge-
spräch genannt – zu führen. 

Die Betriebsratskörperschaft ist dabei 
über wichtige Angelegenheiten, allge-
meine Grundsätze der Betriebsfüh-
rung in sozialer, personeller, wirt-
schaftlicher und technischer Hinsicht 
sowie über die Gestaltung der Arbeits-
beziehungen zu informieren. In der 
Praxis werden beim Wirtschaftsge-

spräch häufig  die Inhalte des besonde-
ren Informationsrechtes der wirt-
schaftlichen Mitbestimmung nach § 
108 ArbVG, wie etwa die Auftragslage, 
die Auslastung, die Planung, die finan-
zielle Lage, der Personalbedarf oder 
auch geplante und laufende Investitio-
nen präsentiert und besprochen. Auf 
Verlangen sind dem Betriebsrat die 
zur Beratung erforderlichen Unterla-
gen auszufolgen.

Bei Verweigerung durch den Arbeitge-
ber (Betriebsinhaber) kann das Wirt-
schaftsgespräch beim Arbeits- und So-
zialgericht eingeklagt und durch 
Zwangsvollstreckung durchgesetzt 
werden. Das Wirtschaftsgespräch ist 
damit ein starkes Recht des Betriebsra-
tes.

Mitwirkung im Aufsichtsrat 

In Aktiengesellschaften, in größeren 
Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung (GmbHs; bei mehr als 300 Be-
schäftigten, in Ausnahmefällen bei 
mehr als 500 Beschäftigten) und in 
größeren Genossenschaften (bei mehr 
als 40 Beschäftigten) ist von Gesetzes 
wegen ein Aufsichtsrat einzurichten. 
Das zuständige Organ der Beleg-
schaftsvertretung hat nach § 110 
ArbVG in der Regel das Recht, 
Vertreter/-innen in diesen Aufsichtsrat 
zu entsenden.
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Exkurs: Verschwiegenheitspflicht 

Nach § 115 ArbVG unterliegen Mit-
glieder und Ersatzmitglieder des Be-
triebsrates der Verschwiegenheit über

 Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 
sowie über

 persönliche Verhältnisse oder An-
gelegenheiten von Arbeitnehmern/-
innen.

Vertrauliche Informationen dürfen 
nicht an die Belegschaft oder an Dritte 
(zum Beispiel Medien) weitergegeben 
werden.

Ob eine Information trotz Verschwie-
genheitspflicht weitergegeben werden 
kann, ist im Einzelfall nach Interessen-
abwägung zu entscheiden. Dabei ist  

zu beurteilen, ob das Interesse des  
Arbeitgebers und/oder des/der Be-
schäftigten an der Geheimhaltung 
schwerer wiegt, als das Interesse des 
Betriebsrates an der Weitergabe zur 
Erfüllung seiner gesetzlichen Aufga-
ben.
 
Eine Weitergabe ohne Zusammen-
hang mit der Ausübung von Betriebs-
ratsbefugnissen ist jedenfalls unzuläs-
sig. Im Zweifel sollte vor der 
Weitergabe der Information die be-
treuende Gewerkschaft oder die Arbei-
terkammer kontaktiert werden.
 
Die Weitergabe von vertraulichen In-
formationen an den ÖGB, an die Ge-
werkschaften oder an die Arbeiter-
kammer ist möglich, da auch sie der 
Verschwiegenheitspflicht unterliegen. 
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Termin rechtzeitig mit der  
Geschäftsleitung vereinbaren!

Optimalerweise die Termine zu Jah-
resbeginn für das gesamte Jahr ver-
einbaren. Eigene Terminvorschläge 
machen. Darauf achten, dass termin-
lich möglichst viele Betriebsratsmit-
glieder teilnehmen können. Niemals 
alleine teilnehmen.

Fixe Maximallänge der Besprechung 
vereinbaren!

Verfrühten Besprechungsabbruch 
wegen anderer Termine vermeiden.

Besprechungsort abklären!

Die Besprechungen eventuell ab-
wechselnd an unterschiedlichen 
Standorten des Unternehmens abhal-
ten.

In der Betriebsratskörperschaft 
vorbesprechen!

Themen und aktuelle Probleme sam-
meln, notwendige Informationen 
auswählen usw. 

Wichtige Punkte in einer Betriebs-
ratsklausur vorbearbeiten!  

Rechtzeitig (zumindest zwei Wochen 
vor dem Termin) Tagesordnungsvor-
schlag erstellen und an die  
Geschäftsleitung übermitteln!

Tagesordnung aufgrund der Vorbe-
sprechung des Betriebsrates erstellen, 
an die Geschäftsleitung senden und 
um Ergänzung ersuchen.

Die entsprechenden Unterlagen von 
der Geschäftsleitung anfordern 
(ebenfalls zumindest zwei Wochen 
vor dem Termin)!

Standardmäßig sollten zumindest 
Quartalsberichte und der jährliche 
Jahresabschluss angefordert werden. 
Ergänzend auch Unterlagen, die für 
die Bearbeitung der Tagesordnungs-
punkte notwendig sind. Die Unterla-
gen am besten schriftlich anfordern!

WIRTSCHAFTSGESPRÄCH – WAS 
DER BETRIEBSRAT BEACHTEN SOLLTE

Vor dem Wirtschaftsgespräch
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Die Rollen und die konkrete  
Gesprächsstrategie klären!

Sprecher und Protokollführer sind zu 
bestimmen, die Rollen zu verteilen - 
z.B. nach den jeweiligen Interessen 
und Kompetenzen. Eventuell mit 
Rollenspielen arbeiten!

Mit anderen Betriebsratskörper-
schaften im Unternehmen abstim-
men!

Andere Betriebsratskörperschaften 
im Unternehmen über den Termin 
informieren. Bei Themen und Ange-
legenheiten, die auch andere Be-
triebsratskörperschaften im Unter-
nehmen betreffen, jedenfalls 
inhaltlich abstimmen. 

Rechtzeitig die schriftlichen  
Unterlagen bearbeiten!

Um sich entsprechend vorbereiten zu 
können, sind hier Vorlaufzeiten von 
zumindest einer - oder bei Bedarf - 
auch mehreren Wochen einzuplanen. 
Mit den Unterlagen intensiv ausein-
ander setzen, Fragen herausarbeiten 
und mit den Betriebsratskollegen/-
innen abstimmen.

Beziehungsnetzwerke für die  
Vorbereitung nutzen!

Falls notwendig oder sinnvoll z.B. 
Kollegen/-innen der Konzernvertre-
tung, des Euro-Betriebsrates, usw. 
kontaktieren.

Notwendige Beratungen bei der 
zuständigen Gewerkschaft und der 
AK vereinbaren!

Zur Vorbereitung jedenfalls den/die 
Gewerkschaftssekretär/-in kontaktie-
ren. Wenn weitergehende fachliche 
Unterstützung notwendig ist, an die 
AK (Abteilung KBI) wenden. Einpla-
nen, dass auch die Kollegen/-innen 
von Gewerkschaft und AK Vorlauf-
zeiten benötigen.
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Für ein angenehmes  
Gesprächsklima sorgen!

Eventuell Getränke vorbereiten. Ein 
wenig zu früh kommen – vielleicht 
bietet sich die Möglichkeit zu infor-
mellen Vorgesprächen. Langsam ins 
Gespräch kommen – nicht gleich 
„mit der Tür ins Haus fallen“. Persön-
liche Angriffe jedenfalls vermeiden!

Die Sitzordnung beachten!
Wenn möglich eine Sitzordnung 
wählen, die der eigenen Sitzungsstra-
tegie entgegenkommt. 

Protokollführung klären! Ein exaktes, gut formuliertes Proto-
koll ist oft sehr wichtig. 

Reihenfolge der Abarbeitung der  
Tagesordnungspunkte vereinbaren!

Wichtige und anspruchsvolle Tages-
ordnungspunkte und Themen unbe-
dingt am Anfang der Sitzung behan-
deln!

Zu Beginn das Protokoll der letzten 
Sitzung endgültig beschließen!

Bei der Abarbeitung der Tagesord-
nungspunkte sorgfältig vorgehen 
und sich nicht drängen lassen!

Jeden Punkt so lange bearbeiten, bis 
er zufriedenstellend behandelt wur-
de. Falls notwendig so lange Fragen 
stellen, bis alles klar ist. Eigene Wün-
sche, Forderungen und Anregungen 
verständlich vortragen und nachvoll-
ziehbar argumentiern. Eventuell wei-
tere Vorgangsweise vereinbaren. Soll-
te die vereinbarte Zeit zu knapp 
werden, besser weniger dringende 
Punkte verschieben statt alles im Eil-
tempo zu behandeln.

Beim Wirtschaftsgespräch
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Am Ende des Gesprächs gegebenfalls 
neuen Termin vereinbaren!

Regelmäßige Durchführung des 
Wirtschaftsgesprächs ist sehr wichtig!

Handynutzung und Spielregeln  
abklären!

Handys abschalten oder auf lautlos. 
Falls notwendig Telefonpausen ma-
chen.

Das Wirtschaftsgespräch in den 
Tagen nach der Sitzung jedenfalls 
mit den Betriebsratskollegen/-innen 
sorgfältig nachbesprechen!

Wurden alle Punkte zufriedenstel-
lend abgearbeitet? Was ist offen ge-
blieben? Wie soll hier weiter vorge-
gangen werden? Hat die Strategie 
funktioniert? 

Die Betriebsratskollegen/-innen, die 
nicht am Gespräch teilnehmen 
konnten, über die wesentlichen 
Punkte, Ergebnisse und Beschlüsse 
informieren!

Die Informationen sollten relativ 
rasch weitergegeben werden. Ach-
tung: Die Betriebsratskollegen/-innen 
auf die Verschwiegenheitspflicht hin-
weisen!

Auch die Berater/-innen von Gewerk-
schaft und AK informieren!  

Die Richtigkeit und Vollständigkeit 
des Sitzungsprotokolles kontrollie-
ren!

 

Überprüfen, ob nachzureichende 
Informationen oder Unterlagen auch 
tatsächlich geliefert wurden!

 

Gegebenfalls die Belegschaft über 
wichtige Angelegenheiten informie-
ren! Dabei ist aber die Verschwiegen-
heitspflicht des Betriebsrates zu 
beachten.

Im Einzelfall abklären, ob die Infor-
mationen vertraulich sind und der 
Verschwiegenheitspflicht des Be-
triebsrates unterliegen. Im Zweifels-
fall sollte die Gewerkschaft und/oder 
die AK kontaktiert werden!

Nach dem Wirtschaftsgespräch
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MÖGLICHE FRAGEN FÜR 
DAS WIRTSCHAFTSGESPRÄCH

Je nach Notwendigkeit und aktueller 
Situation werden bei Wirtschaftsge-
sprächen neben Fragen zu laufenden 
sozialen, personellen und technischen 
Angelegenheiten häufig auch Fragen 
zu folgenden wirtschaftlichen The-
men gestellt:

Investitionen 

Wie hoch sind die (geplanten) Investi-
tionen? Was wurde und wird inves-
tiert? Liegen die aktuellen Investitio-
nen (und deren Kosten) im Plan?

Was und wie viel wird aus dem Cash 
Flow heraus investiert? 
Welche Investitionen werden über 
Kredite finanziert? 
Gibt es einen Liquiditätsplan und wie 
sieht dieser aus?
Beteiligt sich das Unternehmen an an-
deren Unternehmen? 
Gibt es Fremdunternehmen, die sich 
an „unserem“ Unternehmen beteili-
gen (möchten/werden)? 
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Arbeitsplätze 

Werden durch (geplante) Investitio-
nen Arbeitsplätze vernichtet oder er-
setzt? Können Arbeitsplätze (z. B. über 
Standortsicherungsverträge) abgesi-
chert werden?
Können Arbeitnehmer/-innen, deren 
Arbeitsplatz automatisiert werden soll, 
woanders im Unternehmen oder Kon-
zern weiterbeschäftigt werden?
Welche Schulungen und Personalent-
wicklungsmaßnahmen sind geplant 
oder möglich?

Urlaub und Zeitausgleich 

Wie haben sich die offenen Urlaube, 
Zeitausgleiche und/oder Überstun-
denguthaben entwickelt? 
Welche Auswirkungen haben diese 
Veränderungen auf unseren Jahresab-
schluss? Was ist in Bezug auf den  
Abbau von offenen Urlauben,  
Zeitausgleichen und/oder Überstun-
denguthaben geplant?

Soll-Ist-Vergleiche 

Liegen die (Umsatz-)Zahlen im Plan? 
Über Plan? Unter Plan? 
Wie sieht der Vergleich mit dem Vor-
jahr aus?
Wie weit liegen die Umsatzzahlen ne-
ben dem Plan – positiv oder negativ? 
Wenn negativ, welche Ursachen hat 
das? 
Wenn negativ, welche Maßnahmen er-
greift die Geschäftsführung zwecks 
Korrektur? 

Wenn positiv, was war der Auslöser da-
für? 

Wirtschaftliche Situation

Wie hoch waren im letzten Jahr der Be-
triebserfolg, das Ergebnis vor und das 
Ergebnis nach Steuern?
Gibt es im Unternehmen eine Gruppen-
besteuerung? Wenn ja, hat diese Besteue-
rung Vorteile gebracht?
Wie haben sich die wesentlichen Auf-
wendungen in Prozent des Umsatzes im 
Vergleich zu den Vorjahren entwickelt?
Wer sind die Konkurrenten und wie 
stellt sich deren wirtschaftliche Situati-
on im Vergleich zur Situation des eige-
nen Unternehmens dar?
Wie hoch ist die Eigenkapitalquote und 
wie lang die fiktive Schuldentilgungs-
dauer?
Wie veraltet ist das Sachanlagevermö-
gen und wie hoch ist der Anlagenabnut-
zungsgrad?

Konzernvorgaben 

Gibt es irgendwelche Konzernvorga-
ben in Bezug auf das Unternehmen?
Wie genau sehen die Konzernvorga-
ben aus? 
Sind diese Vorgaben aus Sicht der Ge-
schäftsführung realisierbar? 
Was bedeuten diese Vorgaben für das 
Unternehmen und seine künftige En-
wicklung? Wird im Konzern mit Ver-
rechnungspreisen gearbeitet? 
Wenn ja – wie hat sich das auf die Situ-
ation des eigenen Unternehmens aus-
gewirkt?
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Rechtliche Grundlage

§ 108 ArbVG verpflichtet den Arbeit-
geber (Betriebsinhaber) in Handelsbe-
trieben, Versicherungsunternehmen 
und Banken mit mindestens 30 
Arbeitnehmern/-innen, in sonstigen 
Betrieben mit mindestens 70 
Arbeitnehmern/-innen sowie in (al-
len) Industrie- und Bergbaubetrieben, 
dem Betriebsrat jährlich eine Abschrift 
des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- 
und Verlustrechnung) samt Anhang 
für das vergangene Geschäftsjahr zu 
übermitteln.

Warum und wieso?

Dies ist insofern von Bedeutung, als 
die Daten aus dem Jahresabschluss für 
den Betriebsrat eine wichtige Informa-
tionsquelle darstellen und als Grund-
lage für viele Verhandlungen dienen.

Gut verwendbar sind diese Informati-
onen aus dem Jahresabschluss unter 
anderem:

 für die Feststellung der wirtschaftli-
chen Entwicklung und der Lage des 
eigenen Unternehmens

 als Grundlage für Lohn-, Gehalts- 
und Prämienverhandlungen

 als Grundlage für die Verhandlung 
und Beurteilung von Erfolgsbeteili-
gungsmodellen 

 zur fachlichen Vorbereitung auf 
Wirtschaftsgespräche und

 als Grundlage für die Beurteilung 
von geplanten Umstrukturierungs-, 
Sanierungs- oder Reorganisations-
maßnahmen.

Wo liegt der konkrete Nutzen für den 
Betriebsrat?

Bei regelmäßiger Befassung mit dem 
Jahresabschluss gewinnt der Betriebs-
rat einen guten Überblick über die 
wirtschaftliche Entwicklung und die 
Lage des Unternehmens. Dadurch ver-
fügt er rasch über aktuelle Grundla-
geninformationen und Argumente. 
Seine Rolle als innerbetrieblicher Ex-
perte wird weiter gestärkt. 

Interessiert? Bitte melden!

Die AK Oberösterreich (Abteilung 
KBI) unterstützt gemeinsam mit den 
Gewerkschaften Betriebsratsmitglie-
der beim Verstehen und Interpretie-
ren von Jahresabschlüssen.

Kontakt AK OÖ, Abteilung KBI:  
kbi@akooe.at oder 050/6906-2323

DER BETRIEBSRAT UND 
„SEIN“ JAHRESABSCHLUSS
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TIPP: DER AK-BILANZANALYSE-RECHNER 
FÜR BETRIEBSRÄTE

Mit dem AK-Bilanzanalyse-Rechner können Sie rasch einen ersten  
(automatisiert erstellten) Eindruck von der Ertragssituation und finanziellen 
Stabilität des Unternehmens gewinnen. 

Link:  
https://ooe.arbeiterkammer.at/service/betriebsrat/hilfsmittel/Bilanzanalyse-Rechner.html

In Aktiengesellschaften, in größeren 
Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung (GmbHs; bei mehr als 300 Be-
schäftigten, in Ausnahmefällen bei 
mehr als 500 Beschäftigten) und in 
größeren Genossenschaften (bei mehr 
als 40 Beschäftigten) ist von Gesetzes 
wegen ein Aufsichtsrat einzurichten. 
Das zuständige Organ der Beleg-
schaftsvertretung hat in der Regel das 
Recht, Vertreter/-innen in diesen Auf-
sichtsrat zu entsenden.

Welche Aufgaben hat der  
Aufsichtsrat?

Wie es sein Name schon sagt, hat der 
Aufsichtsrat zwei wesentliche Aufga-
ben zu erfüllen:

  Er hat einerseits „Aufsicht zu hal-
ten“, also die Geschäftsleitung (den 
Vorstand oder die Geschäftsfüh-
rung) des Unternehmens zu über-
wachen. 

 Andererseits hat er „Rat zu geben“, 
also die Geschäftsleitung bei der 
strategischen Unternehmenspla-
nung zu beraten und zu unterstüt-
zen.

Woran muss sich der Aufsichtsrat bei 
seiner Arbeit halten?

Maßstab für die Aufsichtsratsarbeit ist 
§ 70 Aktiengesetz. In dieser Bestim-
mung legt der Gesetzgeber fest, wie 
der Vorstand eine Aktiengesellschaft 
zu leiten hat:

BETRIEBSRÄTE IM AUFSICHTSRAT – 
EIN VORTEIL FÜR BELEGSCHAFT 
UND UNTERNEHMEN
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„Der Vorstand hat unter eigener Ver-
antwortung die Gesellschaft so zu lei-
ten, wie das Wohl des Unternehmens 
unter Berücksichtigung der Interessen 
der Aktionäre und der Arbeitnehmer 
sowie des öffentlichen Interesses es er-
fordert.“

Dieser Maßstab gilt – ohne dass das 
GmbH-Gesetz dies ausdrücklich fest-
schreibt – laut Fachliteratur auch für 
die GmbH.

Welche Rolle haben die Arbeitnehmer-
vertreter im Aufsichtsrat?

Die Vertreter/-innen der Belegschaft 
nehmen im Aufsichtsrat die Rolle der 
innerbetrieblichen Expertinnen und 
Experten ein.
 
Wo liegt der Vorteil der Arbeitnehmer-
beteiligung für das Unternehmen?

Da die Arbeitnehmervertreter/-innen 
im Aufsichtsrat als Beschäftigte und 
Belegschaftsvertreter/-innen direkt in 
die betriebliche Organisation einge-
bunden und in das betriebliche Ge-
schehen integriert sind, verfügen sie 
über innerbetriebliches Wissen, das 
für eine effiziente und  erfolgreiche 
Aufsichtsratsarbeit unverzichtbar ist. 

Wo liegt der Vorteil der Arbeitnehmer-
beteiligung für die Belegschaft?

Den Arbeitnehmervertretern/-innen 
kommt im Aufsichtsrat in besonde-
rem Maße die Einbringung „der Inter-

essen der Arbeitnehmer“ im Sinne des 
§  70 Aktiengesetz zu. Durch die Ein-
beziehung  in die strategische Unter-
nehmensplanung und die Mitwir-
kung bei der Befassung mit wichtigen 
zustimmungspflichtigen Geschäften, 
wie etwa bei wichtigen Investitionen, 
wird es möglich, rechtzeitig auch be-
schäftigtenorientierte Aspekte in die 
Diskussion und Beschlussfassung ein-
zubringen.
 
Noch Fragen? Die AK berät gerne!

Die Abteilung KBI (Kompetenzzent-
rum Betriebliche Interessenvertre-
tung) der AK Oberösterreich bietet 
gemeinsam mit den Gewerkschaften 
Betriebsratsmitgliedern Beratung und 
Unterstützung in Aufsichtsratsfragen 
an.

Kontakt AK OÖ, Abteilung KBI: 
kbi@akooe.at oder 050/6906-2323
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LINKS

 VÖGB-AK-Broschüre „WRM-03 - Bilanz- und Gewinn- und Verlustrech-
nung (UGB)“:  
http://www.voegb.at/cms/S08/S08_4.1.4.a/1342536195816/service/
skripten-und-broschueren/wirtschaft-recht-mitbestimmung/wrm-03-bi-
lanz-und-gewinn-und-verlustrechnung-ugb

 VÖGB-AK-Broschüre „WRM-04 – Bilanzanalyse“:  
http://www.voegb.at/cms/S08/S08_4.1.4.a/1342535007030/service/
skripten-und-broschueren/wirtschaft-recht-mitbestimmung/wrm-04-bi-
lanzanalyse

 VÖGB-AK-Broschüre „WRM-02 - Mitwirkung im Aufsichtsrat“:  
http://www.voegb.at/cms/S08/S08_4.1.4.a/1342534391425/service/
skripten-und-broschueren/wirtschaft-recht-mitbestimmung/wrm-
02-mitwirkung-im-aufsichtsrat

 AK-Bilanzanalyse-Rechner für Betriebsräte:  
https://ooe.arbeiterkammer.at/service/betriebsrat/hilfsmittel/ 
Bilanzanalyse-Rechner.html
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